
Reinhard Marx 
Vom Schutz vor Verfolgung zur 
Politik der Abschreckung 
Zur Geschichte des Asylverfahrensrechrs in der 
Bundesrepublik Deutschland 

/, Das Grundrecht auf politisches Aryl 

Die Verfassung gar.:lntiert jedem polltisch verfolgten Ausländer einen RechtSan­
spruch auf Schutz vor Verfolgung (Art, 16 Abs, ! Satz 2 GG). Historischer Aus­
gangspunkt für diese verfassungsrechdiche Verankerung des politischen Asyls war 
die Erinnerung an den deutschen Faschismus : Unvorstellbare Barbareien. im Na­
men des deurschen Volkes begangen. waren Anlaß für den Parlamentarischen Rat. 
für Opfer poütischer Verfolgung ein sicheres Aufnahmerecht zu schaffen, Po\ltisch 
Verfolgte sollten menschenwürdig behandelt werden und nicht um Asyl betteln 
müssen. Einige der Abgeordneten des Parlamenc.arischen Rates harten am eigenen 
Leib die Demütigungen und Diskriminierungen des Exils erlebt. Deshalb sollten in 
der Bundesrepublik Flüchtünge großzügig bebandelt und gegenüber der VerwaJ­
rung mit individuellen Rechten ausgest:met werden. Dem Gesetzgeber sind mit der 
verfassungsrechdichen Wertentscheidung im wesentlichen zwei wichtige Aufgaben 
auferlegt worden. Er hat, erStens, den durch das Asylgrundrecht begünstigten 
Personenkreis gesetzlich festwIegen sowie, zweitens. das Verfahren zu regeln, 
durch welches im konkreten Einzelfall der Anspruchsberechtigte festgestellt werden 
kann. Der Erfüllung der ersten Aufgabe bat der Gesetzgeber sich bislang entzogen, 
so daß der Personenkreis der Asylberechtigteo al<Sschließlich von der Rechtspre­
chung definiert worden ist. Im gewalten teilenden Rechtssc.aat, in dem es die Aufgabe 
der Rechtsmethodik ist, durch Klarbeit der Auslegungsmethoden die Souveränität 
des Gesetzgebers gegenüber dem Richterrecht zu sichern, hat diese Passivität des 
Gesetzgebers im materiellen Asylrecht einen wissenschaftlich nicht überprüfbaren 
Definitions- und Beurteilungsspielraum der Rechtsprechung zur Folge. Das 
BVerwG versucht. dies durch Verwendung der Auslegungsfigur .. Lebenssachver­
halt« r zu verdecken . 
Dieses Defizit im materiellen Asylrecht hat der Gesetzgeber durch eine hektische 
Titigkeic im Verfahrensrecht seit 1978 ausgeglichen. Die offizielle Begründung für 
diese Hektik war stets. es gelte angesichts der zunehmenden Asylhewerherzahlen. 
durch geeignete verfahrensrechcliche Vorkehrungen schnell die ~Spreu vom Wei­
zen« zu trennen. Verschwiegen wurde dabei. daß der Gesetzgeber die materiellen 
Abgrenzungskritenen für diese verfahrensrechdiehe Aufgabe bislaog gar nicht 
definiert hat. Um die Folgen dieser Enthaltsamkeic angemessen beurteilen zu 
können. versucht der nachfolgende Beitrag die Geschichte des Asylverfahrensrechts 
unter Beriicksichtigung rier ~(I"'.;ClI(lgi.~chen und p(llitj.~chen Rahmenberlingllngen 
darzustellen. 
Grundrechte bedürfen nach der Rechtsprechung des BVerfG geeigneter Organisa-
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tionsformen und Verfahrensregdungen sowie einer grundrechtskonformen Anwen­
dung des Verfahrensrechts, soweit dieses für einen effektiven Grundrechcsschurz 
von Bedeutung sei.' Dieses gelte auch für das Asylrecht, weil anders die materielle 
Asylrechtsverbürgung nIcht wirksam in Anspruch genommen und durchgesetzt 
werden könne) Daher folge JUS An. 16 Abs . 1 Satz 2 GG die verfassungsrechtliche 
Pflicht, luf einen bestmöglichen Schutz des Asylgrundrechts hinzuwirken.< Zwar 
stehe das materiell uneinschränkbare Grundrecht auf Asyl unter einem Veifahrens­
vorbehalt. Dieser dürfe das Asylrecht jedoch lediglich regeln, nicht aber beschrän­
ken.! Dem Asylverfahren kommt demzufolge die Aufgabe zu, den Grundrechtsan­
spruch durch regelnde, nicht aber einschränkende Verfahrensvorschriften optimal 
zu sichern. Bis 1977 konnee das Asylverfahrensrechr diesem Anspruch gerecht 
werden. Seitdem hat es jedoch die Funktion der Abschreckung übernommen, die im 
Gegensatz zu den dargestellten verfassungsrechdicben Erfordernissen steht. 

2. Die Entwicklung bis 1974 

Das Verfahrensrecht war zunächst aufgespalten; Die Asylverordnung vom 6. Januar 
',953' sah ein besonderes Anerkennungsverfahren vor einer Bundesdienststelle in 
den §§ 5 f. nur für Flüchclinge im Sinne von An. 1 des Abkommens über die 
Rechcstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli [951 7 vor. Wer nicht als Konvenrions­
flüchtling Schutz suchte, sondern urunittelbar unter Berufung auf An. 16 Abs. l 

Satz 2 GG Asyl begehrte, konnee keine ausdrückliche Anerkennung seines Rechts­
S(l(US erreichen.' Vielmehr wurde der Frage der Asylberechtigung im Verfahren auf 
Eneilung einer Aufenthaltserlaubnis oder über ein Aufenthalcsverboc nachgegan­
gen. Die Behauptung der politischen Verfolgung wurde also lediglich als Vorfrage 
bei der Entscheidung über autenthaltsgestam:nde oder -beendende Maßnahmen 
geprüft.9 An. r des erwähnten Abkommens enchä.lt jedoch eine Zeicschranke. Nur 
Ereignisse, die vor dem I. Januar '95' eingetreten waren, wurden berücksichtigt. 
Diese Regelung privilegierte die osteuropäischen flüchtlinge , in deren Herkunfts­
ländern sich damals tiefgreifende gesellschaftliche und staatliche Umwälzungspro­
zesse vollzogen. Die Rechtsprechung war insoweit großzügig, als sie z. B. im 
Ungarn-Aufsund von 1956 ein Ereignis sah, das seinen Grund in den Umwälzungs­
prozessen vor dem I. Januar '95 r hatte. Dagegen war für die Rechtsprechung etWa 
im Hinblick auf Algerien erst der nach 1951 eingetretene offene Ausbruch der 
Feindseligkeiten zwischen Algerien und Frankreich maßgebend, niche jedoch dessen 
historische Ve.rwurzelung im Kolonialismus.'o 
Diese diskriminierende verfabreosrechtliche Aufspalrung der Flüchclingsgruppen 
wurde mit dem Iokrafnreten des Ausländergesetzes vom 28. April 1965" beseicigt. 
Dort wurde das Asylverfahren in den §§,28 bis 45 einheitlich für KonveDtions­
flüchtlinge (§ 28 NT . [) und politisch Verfolgte (§ 28 Nr. 2) geregelt. Das Buodes-

1 BV.rfGE S6, >16 (1)0). 
} BVertGE ••. l. O . 
4 ßVeriGE p, }9/ (40S ). 

I BVcriGE 6e), 'Sl (lSS)· 
6 BGBI. [ S. l . 
7 BGB!. "90 n S. H9· 
S Vg!. Dumllung ln' BVcrl"GE S6, J/6 (1}7). 
9 BV. riG , l . •. O. 

10 VG An,b.cb, VerwArch 1961, '-\0. 
11 BGBI. [ $. l5} ' 
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amt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (§ 29) übernahm die Funktion 
der Bundesdienstscelle nach der Asylverordnung. Der Sachverhalt wurde zunächst 
in einer Vorprüfung aufgeklärt (§ 29 Abs. 2). Anschließend entschied nach mündli­
cher Verhandlung ein aus drei Mitgliedern bestehender Anerkennungsausschuß 
(§§ 30 Abs. 1 Satz I und J}) über den Asylantrag. War der Sachverhalt :J.usreichend 
geklärt. konnte auch ohne mündliche Verhandlung entschieden werden (§ 31 Abs. 1 
Satz .2.). Über den Widerspruch gegen ablehnende Bescheide entschied ein ebenfalls 
aus drei Mitgliedern bestehender Widerspruchsausschuß (§§ }o Abs. , Satz l. und 
34). Die Ausschüsse waren weisungsunabhängig. " An das Verwalrungsverfahren 
schloß sich entsprechend dem allgemeinen Prozeßrecht das Klagcverf;:rhren ein­
schließlich Berufung und Revision an. § 36 regelte das Wiederaufnahmeverfahren. 
Dieser Überblick zeigt, daß mit dem lnkrafnreten des Ausländergeseo:es im Jahre 
'965 politisch Verfolgten ein effektives Verfahren zur Durchsetzung ihres materiel­
len Asylanspruchs zur Verfügung stand. Verfahrensrechrlich war damit die Diskri­
minierung nichceuropäischer Flüchtlinge beseitigt. Hinzu kam. daß durch das 
Zusatzprotokoll vom 3 r. Janullr 1967') die Zeitschranke des Art. 1 Nr. 2 des 
Flüchtlingsabkommens aufgehoben worden war. Allerdings sucheen die Bundesre­
publik bis Anfang der 70er Jahre ohnehin fast ausschließlich osteuropäische Flüchl­
linge ;:ruf. Erst seit 1966 ergab sich für die offizielle Statistik überhaupt die Notwen­
digkeit, nach Herkunhsregionen zu diffe.renzieren. Von den 4}70 Asylbewerbern 
des Jahres 1966 kamen 4108 aus Osteuropa.lj 1968 kamen 89.4% a.ller Asylbewerber 

aus Osteuropa, '96992,7%. 197085.5%,197164,7%. 197258.4% und [973 51,J% . 
1974 kippte die Asylbewerberstruktur um: Aus Osteuropa suchten lediglich noch 
30.5% Personen Asyl in der Bundesrepublik. Demgegenüber veränderten sich die 
absoluten Zahlen jedoch nur leicht. Den 4108 osteuropäischen Asylbewerbem des 
Jahres 1966 standen 1974 2875 osteuropäische F"lüchelinge gegenüber. Lediglich 
'969 (,,664 Personen) und 1970 (8645 Personen) war. bedingt durch den Ein­
marsch der Truppen des Warschauer Paktes in die CSSR. ein außergewännlicher 
Anstieg festzustellen. 
Für die weitere Untersuchung sind diese tatsächlichen Veränderungen des Flüche­
Iingsproblems von entscheidender Bedeutung. Mit dem Jahr 1974 setzte nämlich 
eine restriktive Entwicklung ein, die einer größeren Öffentlichkeit erst durch die 
weiteren Einsclu-änkungen im Jahre 1980 bewußt wurde. Festzuhalten ist aber auch, 
daß die Aussichten auf Asylanerkennung für osteuropäische Flüchdinge entgegen 
einem allgemein .... erbreitetcn Vorurteil sehr unterschiedlich waren . '953 waren 
p,8% Asylanerkennungen nach der Asylverordnung zu registrieren. Bis 1956 blieb 
es bei rund 50%. Seit '957 sank die Prozentzahl von 34.9% auf 13,6% im Jahre 
1965. Sie stieg dann wieder leicht lIn und erreichte 1969 84.8%. '970 76.4% und 
1971 7°,2% . Von !97~ bis heute hält sich die Anerkennungsquote im wesenclichen 
bei 50% . Die Praxis der Verwalrung und der Unter- und Obergerichte war und ist 
gegenüber osteuropäischen Asylbewerbern zurückhaltend. Die relativ hohe Aner­
kennungsquote geht letztlich auf die Rechtsprechung des BVerwG zurück. das 1971 
in der Bestrafung wegen Republikflucht eine politische Verfolgung erkannte'l und 
diese Ansicht seitdem mit Nachdruck verteidigt hat. \6 

.. BVerwGE 49. 2U (114)· 
') BGBI. n '969. S. 1 ~9J. 
'4 ~lcn .1I000ommen JUS; lI-brx. Asylre<:h, [, ~ . Aun'g<. '984. Such..,o« .Asylbe ..... rb.rz:.hlen. 

(5. r~] ff.) und • Anerkennung,pralI'" ($. 117 ff .). 
1 I BVcrwGE ,? ']. 
,6 BVcrwG. U. v. 7.10. '971. DYBI. '977. 107; u.~. 4. 4· 19]9. DÖV 1979.827; s .• uch BVerwGE 68. 

']' (RU01~~); Buchholz ~O1. >4 ~,8 AuslG Nr. 'j (PoleII). 
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J . Die Entwicklung von 1974 bis 198~ 

Das Jahr 1974 war ein entscheidender Wendepunkt Im Asylverfahrensrecht. In 
diesem J3hr vollzog sich ein grundlegender Wa.ndel in der Flüchdingsserukrur; und 
die absolute Zahl der Asylbewerber überschritt zum ersten Mal die Zahl von 5000, 

wenn die Sonderbedingungen der Jahre 1969h970 einmal außer Acht gelassen 
werden. Allerdings waren die absoluten Zahlen gemessen an heutigen Verhältnissen 
zunächst noch reche bescheiden: 1974 8r83 Anträge, 1975 8230, 1976 8854 und 1977 
1.3 859. 1978 veränderte sich die Dimension. In diesem Jahr wurden 2822) Anträge 
gestellt, 1979 dann 41953 und schließlich 198°92981. 
Einher mit dieser Entwicklung gingen Änderungen im Verfahrensrechc. Zunächst 
wurden 1977 die Verwaltungsvorschriften geändert und anschließend 1978 und 1980 
zwei BeschleunigungsnoveJlen zum Asylverfahren verabschiedet. Dies war sozusa­
gen die Periode des Übergangs, in der die verfahrensrechtlichen Instrumente 
konstruiert, erprobt und geschliffen wurden, die später im 1982 verabschiedeten 
Asylverfahrensgesen. zum vollen Einsatz kommen sollten. Das politische Legitima­
tionsmuster für die drastischen verfahrensrechtlicheo Verschärfungen lieferte das 
Stigma »Asylmißbrauch«. Hiermit wurde das illJ1eopolitische Klima vorbereitet, 
welches heute offen ausländerfeindliche Dimensionen erreiche hat. 

Die Anderung der VerwaltungwoTSchriften 

§ 38 Abs. I Satz 2 AuslG a. F . bestimmte, Asylsuchende sind an das zuständige 
Bundesamt weiterzuleiten. Dadurch sollte die unverzügliche Durchlührung des 
Asylverfahrens sichergestellt werden. '7 Die Ausländerbehörden haccen also keine 
eigene materielle Priifungsbefugnis im Asylverfahren. Vielmehr war hierfür allein 
das Bundesamt zuständig. Die ursprünglicbe Konzeption des Asylverfahrens sah 
vor, daß alle Asylbewerber im Sammellager für Ausländer beim Bundesamt (§ 40 

AuslG a. P.) oder in dezentralen Lagern (§ 39 AuslG a. F .) unrergebracht werden 
solleen. Die Länder weigerten sich jedoch, ihrer gesetZlichen Verpflichtung entspre­
chend Lager einzurichten. Das Lager beim Bundesamt faßt 500 Personen, war also 
schon (965 niche für die Aufnahme aller Asylsuchenden (4337 Personen) geeignet. 
Die Asylbewerber konnten desbalb nicbt alle in das Lager beim Bundesarnt über­
wiesen werden. Vielmehr blieben sie in den Städten und Gemeinden, in denen sie 
sich meldeten. Davon unberührt bestand die Verpflichtung der Ausländerbehörden 
nach § 38 Abs. 1 Satz 1 AuslG a. F., den Asylantrag an das Bundesamt weiterzulei­
ten, damit das Asylverfahren unverzüglicb eingeleitet und durcbgeführt werden 
konote. 
Das Flüchtlingsproblem entwickelte sich also ~naturwüchsig«. Bund und Länder 
ergriffen keine kooperativen Maßnahmen zur gleichmäßigen Verteilung der Asylbe­
werber, sondern entwickelten verfahrensrecbtliche Abwehnnsrrumeme entgegen 
dem Gesetz. Im Februar 1975 beschloß zwar die Innenmirusterkonferenz ein 
Verteilungsverfahren. Mangels gcsC1:z1icber Grundlage verweigerten jedoch immer 
wieder einzelne länder ihre Mitwirkung, so daß es seändig zu politischen Auseinan­
derseczungen mit asyl1eindlicben Untertöneo kam. Derartige Spannungen gab es 
schon in den Jahren 1975 bis 1978. Damals waren die quantitativen Dimensionen des 
Flüchtlingsproblems aber noch vergleichsweise bescheiden. Gleichwohl wurde 
schon damals wie 1980 und heute der "massenweise Mißbrauch. des Asylrechts 

'7 BT·Dn. IV/JOI) S. 8. 
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beklagt. li Die Ausländerbehörden umgingen das Asylverfahren, indem sie in FäUen 
»offensichtlichen Rechtsmißbrauchs« Asylanträge für unbeachdich und damit nidlt 

rechtswirksam hielten und damit ihre Weiterleitungspflicht aus § }8 Abs. 1 S. 1 

AuslG 3. F. unterliefen. Diese Behörden maßten sich damit materielle PfÜfungsbe­
fugnisse mit der Folge aufenthaltsbeendender Maßnahmen an, die ihnen nach dem 
Gesetz nicht zustanden. Diese Praxis wurde von der Rechtsprechung ausdrücklich 
gebilligt. '9 Schon 1972 stellte der BayVGH im Falle eines Ägypters fest, .diese 
Antragstdlung kann, obwohl die Gründe hierfür nICht bekannt sind, nur als ein 
eklatanter Mißbrauch des Asylrechts gesehen werden." ' 0 

Grundlegend für die Praxis der Ausländerbehörden und die weitere Entwicklung 
der Rechtsprechung war die Entscheidung des OVG Berlin vom 8. Oktober 1974,:1 

die eine Differenzierung zwischen asylfremden Zwecken und der Absicht der 
Schutzsuche vornahm . Der asylfremde Zweck wurde daraus abgeleitet, daß der 
Asylbewerber ~in zu mißbilligender Weise« sich den Umstand zunutze mache, .. daß 
die Durchführung des Verfahrens zwangsläufig mit erhebliebem Zeitaufwand ver­
bunden ist«. Dadurch werde die jedem RechtsschutZbegehren immanente Grenze 
des RechtSrnißbrauchs überschricten . Die Rechtsprechung versuchte z.war, diese 
Ausschaltung des Asylverfahrens auf ~ganz besonders gelagerte Ausnahmefälle" zu 

beschränken." Mit Wirkung vom I . Juni '977 wurde jedoch die Mißbrauchsklauscl 
in den Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz eingeführt. Nach Nr. 6 zu 
§ 38 AuslVwV wurde den Ausländerbehörden die Befugnis zu aufenthaltsbeenden­
den Maßnahmen gegeben, wenn die Asylanerkennung »offensichtlich rechtsmiß­
bräuchlich begehrt wird«. Es müsse durch das Verhalten des Asylsuchenden eindeu­
cig fesmeben. daß mic dem Antrag -ausschließlich asyl fremde Zwecke~ verfolgt 
würden . Die Rechtsprechung bestätigte diese Verwalrungsvorschrift ausnahmslos .'l 
Man versuchte zwar eine Differenzierung zwischen dem Verhalten des Asylsuchen­
den, aus dem sich Anhaltspunkte für einen offensichtlichen Rechtsmißbrauch 
ergeben könnten, und dem matenellen Arylvorbringen, welches nicht zur Grund­
lage der ausländerrechrlichen Encscheidung gemacht werden dürfe . '~ Die Verwal­
rungsbehörden setzten sich jedoch über eine derart praxis fremde Differenzierung 

hinweg. Schließlich kam es doch stets auf den Zusammenhang mit dem Asylbegeh­
ren (Nr.6 Satz 3 zu § )8 AuslVwV) und damit auch auf die vorgetragenen Asyl­

gründe an. 
Obwohl diese Prms gesetzeswidrig war, üeß der Geseczgebe.r die Verwaltung 
gewahren . Er verabschiedete zwar hektisch 1978 uod 1980 z.wei Beschleuoigungsno­
vellen, unternahm jedoch mchts gegen den um sich greifenden Wildwuchs in den 
verfahrensrechdichen Zuständigkeitsabgrenzungen , Erst das BVerfG erkannte in 
dem Verhalten der AusländerbehördeD ein Unterlaufen der Regelungen in §§ 29 H. 
AuslG a. F., we.il dieses dem »eiodeutigen WiUen des Gesetzgebers widerspricht" . '! 

,9 Theu, ßayVBI. '977, 6J3; SlCnschlo:c. B.yVBL '97(, p. 
'9 VgJ. D~ts •• llung in Manc, in : Bcwiihr:ungsprobe für em Grundrecht.:u (Hng.). 1978, S. '9' Cf.: den. 

Au,IGI A.yIVfG. ) . Aunage, '98 •• s. 4)1 H .. Dom;lJ\Jl-HtS, en>u <r, Mißbnuch des Asylrecht.!, MDR 
'980, 100. 

20 BayVGH B. v. '4. 1:. '97' Nr. '97 VTII 7' - H.~orb. ruch, un Ong . 
.. OVG Berlin. OVGE Bin. '}, H (Libanon) . 
.. OVG KobleM.. NJW '977, 510 (Syrirn); VG Bcrliro. B. v. '5 . 1. '977. VG I A '}O.77 (Libanon) ; VG 

Hamb\llll. B. v. J. 8. 1977 - VIII VG u89i'n (Ghan.) ; VG München. B. v. 4. 'l. 1977 - M JO./j051 
H9 VII n (UdSSR). 

L) OVG H.unburg, MDR '979, ~H (Ghan»; VGH ßW, ESVGH 19. IJ (pakiltan); OVG NW.DÖV 
'979,198 (Indien); OVG LÜCleburg.JZ '980,26 (Türkei); Hel,. VGR B. v. 18. 7. '979 - VlJ TG 59/79 
(PllwWl); OVG B.rlin. InfAwdR 198o, SJ (Bangl.dcsh). 

'4 ß.tyVGH, U. v. '6.6. 1976 - Nr. n IV 76 (Rumarucn); Bo.yV1lI '977,404 (Pa\u."".n). 
'5 BV"fG. B. v. '1 . 2. '98 " BV.rfGE S6, .,6 ('4'). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1985-4-379 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:41:54. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1985-4-379


Diese rechtsstaatswidrige Mißachrung der einfachgeseulichen Kompetenzcrdnung 
durch die Ausländerbehörden sceUe zugleich einen Eingriff in den Schutzbereich des 
Art. 16 Abs . ~ Sau ~ GG dar.16 

Die Asylbeschleunigung;n()vellen von 1978 und 1980 

Die CDU/CSU brachte am 19. April 1978 den Entwurf eines Gesetzes zu Beschleu­
nigung des Asylverfaluens in den Bundestag ein,>1 der im wesemlichen in dieser 
Form Gesetz wurde und am 25. Juli 1978 in Kraft {rae's Dieses Gesetz beseitigte die 
Widerspruchsins{anz (Art. I Nr. 2) und schloß die Berufung aus, wenn das Verwa!­
lungsgericbr einstimmig eine Klage als »offensichtlich unbegründet« abgewiesen 
hane (Art. I Nr. ».19 Zugleich wurde mit Gesetz vom 25 . Juli 1978)0 die bis dahin 
bestehende Monopclzuständigkeit des VG Ansbach und des BayVGH in Asylsa­
chen mit Wirkung vom I. Januar 1980 aufgehoben und eine Dezentralisierung der 
gericbtlichen Asylverfaluen angeordnet. Der christdemokratische Gesetzentwurf 
wollte ursprünglich die Berufungsmöglicbkeit voUs{ändig ausschließen (§ 1 N r. 3)J' 
und den Ausländerbehörden die Befugnis zu aufenthaltsbeendenden Maßnahmen 
geben, wenn der Anerkennungsausschuß den Antrag als offensichtlich unbegründet 
abgelehnt hatte (§ 1 Nr. 2). Die Gesetzesbegründung ging von einem dreifachen 
Anstieg der Zahlen der Asylbewerber aus, von denen der überwiegende Teil 
abgelehnt werdeY Diese Erste Beschleunigungsnove!le wurde aucb im beschleunig­
ten Verfahren verabschiedet. Die Abgeordneten fühlten sich verpflichtet, durch 
schnelle und effektive Maßnahmen den Asylbewerberzugang zu drosseln, hatte sich 
doch z. B. von April bis Mai 1978 die Asylbewerberzahl »schon wieder um 
immerhin 20% erhöht«.Jl 
Diese verfahrensrechdichen Änderungen erschienen sämtlichen Fraktionen des 
Bundestages schon bald als nicht ausreichend. Deshalb brachte die damalige SPDI 
FDP-Regierungskoalicion am 18 . Juni 1980 den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Beschleunigung des AsylverfahrensH ein, nachdem die CDU/CSU -Fraktion bereits 
am 16. November 1979 einen entsprechenden GesetzesantragJl initüert hatte. Mit 
GesetZ vom 16. August (980)6 trat dano am 2.1 . August 1980 die Zweite Beschleuni­
gungsnovelle in Krafr. Sie enthielt "schnell zu realisierende Maßnahmen für eine 
Übergangszeit"", war deshalb bis zum )1. Dezember 198; befristet (§ I), und schuf 
im Ansatz die Mechanismen. die später das Asylverfahrensgesetz übernahm. An die 
Stelle des Anerkennuogsausschusses trat ein weisungsunabhängiger Einzelentschei­
der (§ 2 Abs. I). Im Falle der Asylablehnung wurde die Ausländerbehörde ver­

pflichtet, eine aufschiebend bedingte Ausreiseaufforderung und Abschiebungsan­
drohung zu verfügen (§ 5) und diese zusammen mit dem Asylbescheid zuzustellen 
(§ 2 Abs. J). Der Asylbewerber mußte beide Verfügungen mit einer Khge (Ver­
bundkJage) angreifen (§ 7). Außerdem hauen Bundesamt und Gericht die Möglich-

,6 BV.rfGE 56, lf6 (>4' 1.). 
'7 BT ·0 ... 81! 7'9. 
,8 BGBI. I. S. 11 08. 

'9 S. hac ... u BVerwG, Buchhol .. ~Ol .L! § H AwlG Nr. J; D~I. '98). '79; s .• ucb BV.rfG, NV",Z J98). 

40 1. 
10 8GBI. I. S. 1107. 
) J BT·D",. Sir 719. 
P BT-DIS. 8/'719, S. I. 
H Abg. Büh.liDß, BT, i . WP, S. 80}0. 

)4 BT-Dl"$. g/~i17· 
J! ßT-O .... i/3401. 
36 BGBI. I. S. '437. 
}7 B1-0 .... S/4LZ7. S. ~. 
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keit, zur Abgabe von Erklärungen und Beschaffung von Beweismindn dem Asylbe­
werber Ausschlußfristen zu setzen (§ .». Schließlich ennädnigte § 4 die Ausländer­
behörden zum Erlaß aufenthaltsbeschränkender Maßnahmen. Damit war der Ent­
wurf der Koalition ohne wesentliche Änderungen Gesetz geworden. Der CDUI 
CSU -Antrag zielte wiederum auf eine Abschaffung des Berufungsverfahrens (Art. 1 

Nr. 1.), wollte eine MonopolzuständigkeIt der Ausländerbehörden für die Entgegen­
nahme des Asylantrags (Art. I Nr. »)li schaffen und diesen Behörden In bestImmten 
Fällen, u. a. bei rechtsmißbrauchlich gestellten Asylanträgen, ungeachm des Asyl­
antrags die Befugnis zu aufenthaltsbeendenden Maßnahmen geben (Arl. ! Nr. 3)' 
Die Zweite Beschleunigungsnovelle stellee eine gesetzliche Maßnahme gegen die 
"hohen Zugangszahlen« dar.J9 Deutlicher in der Ausdrucksweise war der christde­
mokratische Gesetzesantrag, der dadurch Abhilfe gegen den »pennanenten Miß­
brauch. schaffen wollte, "daß das Verfahren drastisch beschleunigt wird".·o Dabei 
herrschee bei den Konservariven Einverständnis über die materiellen Abgrenzungs­
kriterien. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges seien "es vorwiegend kommuni­
stisch-sozialistische, also links-faschistische, Regime. die Millionen Menschen er­
morden und aber Millionen aus ihrer Heimat vertreiben.«" Diesen politisch Ver­
folgten stünden» 15 Millionen Menschen aus den Elend'i- und Krrsengebieun der 
Dntten Wel!« gegenüber.'· Die Änderung der Asylbewerberstruktur seit Anfang 
der 70er Jahre im Zusammenhang mit dem Ansteigen der absoluten Asylbewerber­
zahlen gaben also Anlaß zu drastischen Verschärfungen des Verfahrensrechts. 
Zusätzlich zu venahrensrechdichen Änderungen wurden zum ersten Mal seit 1965 
aufenchaltsrechtliche Regelungen eingeführt (§ 4). die in Verbindung mir den flan­
kierenden administrativen Maßnahmen der Bundesregierung zum eigendichen Ab­
schreckungsinstrument wurden. 

Die flankIerenden Maßnahmen 

Die Bundesregierung beschloß im Juni 1980 ein Sofortprogramm. welches flankie­
rend den Effekt der Beschleunigungsnovelle verstärken sollte. Die Arbeitserlaubnis 
sollte Asylbewerbem zeitweise versagt, die Sichrvennerkspflicht ausgedehnt und 
Sozialhilfeleisrungen weitgehend in Sachleistungen gewährl werden.·J Nur gesetz­
geberische und flankierende Maßnahmen zusammen könnten schnell wirksame 
Ergebnisse erzielen, um auf diese Weise »den Sog derjenigen Asylbewerber, deren 
vorgebrachtes Anliegen nicht ernstgemeint ist, zu verringern.« ..... Die Tatsache einer 
politischen Einheit gesetzlicher und flankierender Regelungen sollte "der Öffent­
lichkeit in den betroffenen Ländern bewußt werden. aus denen die Masse der 
unechten Asylbewerber kommt. damit man don: weiß, daß sich ein unberechtigter 
Asylarnrag in der Bundesrepublik Deutschland schlicht nicht lohnt.«·! Damit war 
die Zielrichcung für die Anwendung und Handhabung des Asylvenahrensrechts 
sowie die aufenthaltsrechcliche Behandlung der Asylbewerber poliurch vorgegeben: 
Es sollee sich in den Herkunftsländem der Flüchtlinge herumsprechen, daß sich die 
Schutzsuche im Bundesgebiet nicht lohne. Die liberale Aufbruchstimmung zu 

)8 VgL hier?u BayVGH. DVBL '98o, '96; VG Ansb~ch. B.yVBL '~79, HO: VG Munchen. ß. v. 
4. , L '977. M J0-V10S1H9 VII 77. 

39 ßT-Drs. 8J4n7. S. 4. 
40 BT-DN. 8/)40" $: 5. 
4' Abg. Dregg.:r, BT, 8. WP, S. ,8P4. 
~~ Abg. Dregge •. ~. ,.0. - Hervorb. ,m Ong. 
H ßT-Drs. &1"79' S.~. 
44 ST-Drs. U4'79, S. d. - Hervo.h. nICht Im Ong. 
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J86 Beginn der Bundesrepublik war nunmehr vollständig durch den Abwehr- und 
Abschreckungsgedanken verdrängt worden. 
Die Bundesregierung hatte bereits durch Rechtsverordnung vom 26. März 1980 die 
VisumspfZicht für die Länder Sri Lanka, Afghanistan und Ätbiopien eingeführt, 
nachdem sie zuvor schon für die Staaten Pakistan, Indien, Banghdesh und Iran 
verordnet worden war und wenig später unter Hintanstellung völkerrechtlicher 
Bedenken auch für die TLirkei eingefühn wurde. Aus der Turkei kamen 1980 etwa 
50% aller Antragsteller, d. h. also rund 5°000 Personen. Dcr Militärputsch am 
12. September 1980 allein kann diese hohe Zahl nicht erklären. Offensichtlich 
umgingen viele türkische Staatsangehörige mit Hilfe des Asylrechts den Anwerbe­
StOPP von 1973· Die Bundesregierung wollte mit dieser Maßnahme den Zugang von 
Asylbewerbern aus der Einsichr heraus kanalisieren, daß deren unbegrenzte Auf­
nahme nicht möglich sei.,6 Zwar steht ein Visumszwang dem Einlaß des Asylsu­
chenden in das Bundesgebiet rechtlich nicht enrgegenY Durch administrative 
Begleitmaßnahmen wie etwa der Drohung mit dem Entzug der Landeerlaubnis 
gegenüber Fluggesellschaften, die Passagiere ohne die erforderlichen Einreisepapiere 
beförderten, oder der Einrichtung spezieller polizeilicher Greif trupps auf den 
Flughäfen sicherte die Bundesregierung den Erfolg dieser Maßnahme. Das Arbeits­
verbot wurde entgegen § 19 Abs. r AFG, der eine EinzeUailprufung erfordert. 
durch Weisung der Bundesanstalt für Arbeit vom 19. Juni r980·1 generell angeord­
net. Da einige Sozialgerichte diese Weisung für rechcswidrig ansahen,l~ verabschie­
dete der Gesetzgeber mit Wirkung vom 4. August 1981 in § 19 Abs. 1 Satz 3 AFG 
die sogenannte Wanezeitregelung. 1o Auf dieser Grundlage wurde mit Rechtsverord­
nung vom 2). September 1,981 P die Wanezeitregelung für Asylbewerber eingeführt 
(vgl. § lAbs. 2 Nr. 3 AEVO). Die Unterbringung in Sammellagern sollte zunächst 
noch vermieden werden. Eine Unterbringung der Asylbewerber in »humanen 
Wohnunterkünnen« erachtete die Bundesregierung jedoch für möglich.\' 

Wert/mg 

Die Jahre von 1974 bis 198:1. waren eine Periode des Übergangs von einer recbts­
staatlich-liberalen Phase zu einer Politik der offenen Abschreckung. Die Bundesre­
gierung und die sie tragende Koalition räumten ein, daß ihre Maßnahmen abschrek­
kende Wirkung in den Herkunftsländem erzielen sollten. Die Entwicklung der 
Asylbewerberzahlen seit 1978 mag Anlaß zur Besorgnis gegeben haben. Doch bleibt 
festZuhalten, daß die politischen Legitirnationsmuscer für die seit 1978 geschaffenen 
Abschreckungsinsrrumente bereits in einer Zeit entwickelt wurden, als objektiv kein 
Grund zur Besorgnis bestand. Bereits 1975 wurde nämlich der »massenhafte 
Mißbrauch" beklagt.!} Damals war jedoch die weitere Entwicklung der Jahre nach 
1975 nichr absehbar. Die Zahl der Asylbewerber von T974 (9494 Personen) lag 
durchaus noch unter der Zahl von 11664 Asylbewerbern des Jahres 1969 und in 
etwa gleich wie 1970 (8645 Personen). Der überwiegende Teil kam seinerzeit aber 
aus Osteuropa: /96992,7'7'0 und J970 85,5%. Als die Flüchtlinge aus der sogenann-

46 BT. 8. WP, S. ,SSJ9. 
~7 BVerwG, DÖV '978. ,So. 
48 JnfAusLR '980, 17f. 
49 S. z. B. SG H=burg. B. v. 4. 8. '980 - L AR 4jS/So-. 
SO EGBI. I, S. 801. 
l' BGal. I. S. 'O~l. 
SI BT-Drs. 814279, S. l. 
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teo Dritten Welt zahlenmäßig an Bedeuwng zunahmen. enrwickelte der BayVGH 
1971 den Begriff des Rechtsmißbrauchs 1\ dem das OVG Berlin eben in dem Jahr 
zum vollen Durchbruch verhalf, als die Asylbewerbersrruktur umkippte." Das 
zeitliche Zusammentreffen des vermehrten Zugangs von Flüchtlingen aus außereu­
ropäischen Ländern mit der Enrwicklung rechtlicher Abwehrinslrumente und 
entSprechender politischer Legitimacionsfiguren ist auffallend. Da zu Beginn dieser 
Encwicklung keine objektiven Tacsachen für einen außergewöhnlichen Anstieg der 
Asylbewerherzahl sprachen. ist die Schlußfolgerung gerechtfertigt, daß die Verän­
derung der Flüchtliogsstruktur Anlaß zur Enrwicklung der Abschreckungspraxis 
und -politik gab. 

4. Die Entwicklung setl /982 

Das Arylver{ahrensgesetz von J 982 

Für das Asylverfahrensrecht war 1982 ein entscheidendes Jahr. Der Gesetzgeber 
verabscruedete nämlich am 10. Juli 198.2 das Asylverfahrensgesecz S6 • wodurch die bis 
dahin geltenden Verfahrens vorschriften des Ausländergesetzes und der Zweiten 
BescWeunigungsnovelle aufgehoben wurden (§§ 39 Nr. 4; .p). Das Asylverfahrens­
gesetz übernimmt wesentliche Regelungen der Zweiten Beschleunigungsnovelle und 
führt im Verfahrens- und Aufenthaltsrecht einschneidende Neuerungen ein. Das 
Asylverfahren wird nurunehr durch drei Verfahrensarten beherrscht: erstens die 
unbeachclichen Asylanträge. die nicht an das Bundesamt weitergeleitet werden 
dürfen (§ 8 Abs. 5 Sacz I 2. Halbsatz). Danach hahen die Ausländerb~hörden in 
Fällen offensichtlichen anderweitigen Schurzes (§ 7 Abs. 2, Abs. 3) und unbeachdi­
eher Folge-anträge, d. h. Zwe.itanträge (§ 14), aufenrhahsbeendende Maßnahmen zu 
verfügen (§ 10 Abs. 2 s. ,). Im ersten Fall haben die Greozhehörden Zurückweisun­
gen vOr2unehmen (§ 9 Abs. 1 S. 2). Zweitens sind die Ausländerbehörden bei 
beachtlichen Asylanträgen, die vom Bundesamt als »offensichtlich unbegründet« 
abgelehnt worden sind (§ II . Abs. I). ebenfalls zu Absch.iebuogsverfügungen ver­
pflichtet (§§ 10 Abs. 2. " Abs. 2). Zur Sicherstellung der Durchführung dieser 
bei den Kurzverfahren wurde die bis dahin umstrittene Frage der Zuständigkeit für 
die Entgegennahme von Asylanträgen l7 zugunsten einer entsprechenden Monopol­
zuständigkeit der Ausläoderbehörden geregelt (§ 8 Abs. 1 S. I) . Gegen deranige 
Abschiebungsverfügungen in Fällen unbeachtücher und offensichtlich unbegründe­
ter Anträge kann vorläufiger RechtSschutz nur hinnen Wochenfrist beantTagt 
werden (§ 10 Abs. 3 S. 2). Im connaJen Verwalrungsverfahren schließt sich hei 
negaovem Ausgang ein KJageverfahren an, indem Dach dem Vorbild des § 7 Zweites 
BescWeunigungsgeserz auch die KJage gegen die aufschiebend bedingt verfügte 
Ausreiseaufforderung (§ 28 Abs. I und 2.) erhoben werden muß (§ )0). Das Ge­
richtSverfahren selbst ist mit Abschluß der ersten Inst.a.Ilz in aller Regel abgeschlos­
sen. Nur in Ausnahmef;illen schließen sich Berufung und Revision an (§ J3 Abs . l). 

Weist das VG die KJage wals offensichtlich unzulässig oder als offensichtlich 
unbegründet« (§ )6 Abs. 6 Satz I) ab. ist diese EntScheidung sofort unanfechtbar 

I~ BayVGH, B. v. I{. ". '97> Nr. '97 VIII 7'. 
IS OVG Berlin. B. y. &. 10. '974. OVGE Bin. I). )~ . 

16 8GBI (. S. 946. 
17 S. o. AJlDl. )S. 
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)88 (llgt. § 32. Abs . 6 Satz I, Abs. 8). Zur Entlastung der Gerichte wird das Instirut des 
Einzelrichters (§ 31) eingeführt. 
Der aufenthaltsrechtlichc Teil des Asylverfahrensgesetzes führt die Aufentha/tsge­
stallung (§ 20) ein, die kraft Geseczes auf den Bezirk der Ausländerbehörde 
beschränkt ist (§ 20 Abs. t) und mit weiteren Beschränkungen und Auflagen (§ zo 
Abs . l) versehen werden kann . Durch Auflagen wird die vom Gesctz für den 
Regelfall vorgesehcne Lagerumerbringung (§ 13) durchgesetzt. Das Verteilungsver­
fahren wird zum ersten Mal gesetzlich geregelt (§ u). Zahlreiche Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenvorschriften sichern die Einhaltung aufenthalts- und lIerfah­

rensrechclicher Verpflichtungen der Asylbewerber (§§ 34 H.). 
Dem Bundestag lag der Entwurf der damaligen SPD/FDP-Regierungskoali[jon vom 
7. Oktober 198 Il i vor, der in zähen Kompromißverhandlungen unter Einschaltung 
des Vennittlungsausschusses Elemente des Enrwurfs des Bundesrates vom JO. März 

1981'9 mit aufgenommen hane. So sah der Koalitionsenrwurt ursprünglich vor, 
Zweiranuage wie Erstanträge zu behandeln (§ 9). Dagegen solhen nach dem Bun­
desratsentwurf die Ausländerbehörden u. a. in Fällen anderweitigen Schutzes, der 
offensichtlichen Rechtsmißbräuchlichkeir und der Verletzung von Mitwirkungs­

pflichten sofortige aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchführen können (Art. [ 
Nr. 1). Beide Entwürfe führten die Zulassungsberufung cin . Harten die SPDIFDP­
Fraktionen 1980 noch gegen die Einführung der zwangsweisen Lagereinweisung 
Widerstand geleiStet60 und enthielt der Koalicionsenrwurf ursprünglich auch keine 
dementsprechende Regelung, so wurde in den Beratungen der § 13 AsylVfG 
eingeführt : »Ausländer, d:e einen Asylantrag gesteUt haben, sollen in der Regel in 
Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden.~ Die zwangsweise Lagerunter­
bringung der Asylbewerber verbunden mit dem Zwang zur Teilnahme an Gemein­

schaftsverpflegung, der Gewährung von lediglich DM 50.- bis DM 70,- monatliches 
Taschengeld, der Beschränkung der räumlichen Bewegungsfreihcit, dem Arbeitsver~ 
bot und dem vollständigen Mangel an sinnvollen Betatigungsmöglichkelte:n 1St das 

Kemelemenc der Abschreckungspolirik . Die statistisch meßbare Effizienz dieser 
Politik ist hoch, wie die starke Abnahme der Asylbewerbcrzahlen nach 1980 
zeigc.bo> Dagegen sind die individuellen psychischen Leiden der Betroffenen und die 
allgemeinen Auswirkungen der Ghettoisierung von Asylbewerbem auf das soziale 
Klima beträchtlich . 

Bei den Gesetzesberatungen gingen Sozialliberale und Konservative von entgegen­
geseezten tatSächlichen Annahmen aus. Der KoalirionsentwUrf untersteUre rückläu­
fige Asylbewerberzahlen im Jahresvergleich 19801t98 10

'. weil die damalige Bundes­
regierung aufgrund ihres Sofortprogramms von 1980 einen Rückgang der Zahlen 
allgemein um 55 %, bezogen auf einzelne Länder. wie z. B. Bangladesh um sogar 
90% feststellte."' Dagegen ging der Bundesrat von einem sprunghaften Anstieg der 
Asylanträge in den letzten Jahren aus.6) Mit einer nicht direkt angreifbaren, aber 
doch unverhohlen die ausländerfeindliche Stimmung aufgreifenden Argumentation 
machten Vertreter des Bundesrares und der konservativen Bundesragsfraktion sich 
zum Anwalt der Träger der Ausländerfeindlichkeit : »Die Angst , die mitunter 
unbegründete Angst, Fremder im eigenen Land zu werden, darf doch nicht leicht 

S8 BT ~D .... 9/871-
S9 BT-Drs . 9/ ur. 
60 Ahg. Penner, BT 8 WP. S. ,8F. 
60. S. Text zu Anm. S6 und 87. 
6, BT~Drs. 9/871. s. I. 

61 BT, 9· WP, S. 6l1). 
6} BT·Drs. 9/221,5. I. 
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abgetan werden.«6< Um die ~Ansätze zur Ausländerfeindlichkeic in DeutSchland" 

aus der Welt zu schaffen, müsse man daher des »ungewollten Schemasylanten­
Hroms" Herr werden6l . Denn der eigentliche Grund für die gesciegene Ausländer­
feindlichkeIt liege in der »ungelösten Fr.1ge des Asylrechr.s .• 66 Wer wirklich poli­
tisch verfolgt werde, nehme deshalb auch die Restriktionen hin . Und wer ~us 
ärmeren Ländem komme, dem erschienen sie sicher nicht einmal unangemessen . 
Der werde verstehen, "daß diese Art notwendig ist, um das ihm zustehende Recht, 
das wir ihm verbürgen wollen, vor Aushöhlung und Mißbrauch zu schützen «.67 

Verfahrensrechdich und polirisch markiert das 1 ahr 1982 eine grundlegende W:lnd­
Jung. Die zögernde, unentschiedene Übergangsperiode ist zum Abschluß gekom­
men. Der Rege/fall des normalen Asylverfahrens ist zumindest nach der Geserzes­
konzeption zum Ausnahmefall geworden. Sonderverfahren sind dem Nonnalver­
f~hren vorgeschaltet und beStimmen in ihrer Ausgrenzungsfunktion die Handha­
bung des AsylVfG insgesamt. Der politische Abschreckungswille hat damit in den 
verfahrens- und aufenthaltsrechtlichen Regelungen des AsylrechtS praktische Ge­
stah gewonnen. Im BVerfG scheint sich offensichtlich ebenfalls ein Umdenkungs­
prozeß vollzogen zu haben. Aufenthaltsrechdiche, den Bewegungsspielraum der 
Asylbewerber bis auf ein unerläßliches Minimum reduzierende Vorschriften werden 
ebenso für verfassungskonfonn erachtet68 wie verfahrensrechtliche Bestimmungen, 
die das Asylrecht im Regelfall auf den Anspruch auf eine summ3rische Überprüfung 
reduzieren.69 

Der Bllndesratsetllwllr[ zur Andemng des AryiVfG6
9' 

Das Sonderverfahren in Fällen offensichtlich unbegründeter Asylanrräge (§ I c 

AsylVfG) war ursprünglich zeitlich befristet bis zum r 7. Juli 1984 (vgJ. § 4 S Abs. 2:1 

AsyIVfG). Durch das Erste GesetZ zur Änderung des AsylVfG vom I I. Juli 1984;. 

wurde die Frist bis zum 3 r. Dezember '988 verlängert. Am '4. Juni 1985 beschloß 
der Bundesrat auf Initiative der Länder Bayem, Baden-Wümemberg und Berlin den 
~Enrwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Asylverfahrensgesetzes« und 
brachte ihn im Bundesrag mit der Begründung ein7', das Asylverfahrensgesctz habe 
sich in der Praxis als nicht ausreichend erwiesen, Asylverfahren so zügig wie 

gebocen durcbzuführen. um Asylbewerber mir asylfremden Gründen zur alsbaldi­
gen Ausreise veranlassen zu können.7' D ie Lösung sieht der Emwu.rf in Verfahrens­
vorschriften zur Verhinderung von ~M.ißbräuchen des Asylrech~ " .JJ Zu diesem 
Zweck werden im wesentlichen folgende Regelungen vorgeschlagen : Der Aufent­
halt in einem Drirtstaat über die Dauer von drei Monaten hinaus steht der 

Asylanerkennung entgegen (Art. I NT. I) und berechtige zu Zurückweisungen (§§ 9 
Abs. I S. l, 7 Abs. 2 und 1 Abs. ~) und Abschiebungsverfügungen (§§ 10 Abs. 2 S. r 
iVrn Abs . 1,7 Abs. 2 und 2 Abs. 2). Ein Asylantrag ist insbesondere dann mit der 
Folge 50forriger aufenthaltSbeendender Maßnahmen als offensichtlich unbegründet 

64 Min"terpr~.dcnt Vogel. BT, 9, WP, 5, 6 ' 0> - H.f'lorh. nlen, Im Ong. 
65 Der.> .... ~. O . - 110""0,11, meh, un Ong, 
66 Abg. Fellne,. BT. 9. WP. S. 6,,6(. 
(>7 Drs .. 1.l , O. - He[Vorh. meht ,m Ong. 
68 BVeriG. NVwZ '984, ,6n NVwZ '984, '1" 
69 BVcrfGE 65. 76; BVerfG, JZ '984. Jil 
69- In •• nem Ko>.liuonsge.pr:ich ,m 6. rr, '981 bm die Rc-g.crung;ko.Jiuon hut FAZ u. 7· lJ . 198{ 

d~h,n üb.colt!. da.< Gese,zesvorhaben deo Bund ....... meh, w'oterzuvorfolgen. 
}O BGBI. I. S. 874-
71 BR·Drs. 91/85: BT·Or<. (0/)678. 
71 BR·Ors. 9)/85. 5. J. 

7J BT· Da. 101)678. 
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J90 zu behandeln (§§ 11 Abs. 2 iVm 10 Abs. ~ S. I), uwenn offensichtlich ist, daß der 
Ausländer nur aus wirtScbaftlichen Gründen oder um einer allgemeinen Notsirua­
tion oder kriegerischen Auseinandersenuug zu entgehen«, eingereist ist (An. 1 

Nr.4). Das Buodesamt ist verpflichtet, zwei Jahre nach Unanfechtbarkeit der 
Asylanerkennung von Amts wegen zu prüfen, ob die Anerkennungsvoraussetzun­
gen noch vorliegen. Diese Prüfung ist zweimal, jeweils im Abstand von zwei Jahren 
zu wiederholen (Art. J Nr. 5). Eine Berufung auf politische Verfolguog außerhalb 
des Asylverfahrens ist nicht mehr möglich (Art. 2 Nr. I). Zugleich besch.loß der 
Bundesrat eine »Entschließung zur Eindämmung des Asylmißbrauchs«7\ in dieser 
werden u. a. die anderen EG-Staaten gedrängt, ihre Visumspra.'{is entsprechend dem 
Vorbild der Bundesrepublik zu gestalten, die Bundesländer zur zwangsweisen 
Lagereinweisung von Asylbewerbern ermahnt, die Bundesregierung aufgefordert, 
durch Vereinbarungen mit der DDR die Einreise über Ost-Berlin zu unterbinden, 
sowie etne intensive Aufklärung "über die ausläoderrechtliche Behandlung von 
Asylbewerbem in der Bundesrepublik« unter Mitwirkung des Presse- und Informa­
uonsamtes der Bundesregierung, der Botschaften der Bundesrepublik und der 
Deutschen Welle in den Hauprherkunftsländem der Asylbewerber verlangt. 
Schließlich. wird vor dem Hintergruod, daß der Bundesrepublik .bei jeder Krise in 
einem Staat der Drinen Welt oder durch neue Erfindungen von Schleuser-Organisa­
nonen die Gefahr droht, von Asylbewerbern überflutet zu werden«7!, und das 
gegenwärtige Verfassungsrecht dem Aufenthalt von Asylbewerbern im Bundesge­
biet .. auf unabsehbare Zeit~ nicht wirksam begegnen kann, die Bundesregierung 
aufgefordert, »möglichst bald eine wirksame Gesamtkonzeption zur Lösung der 
Asyl- und Flüchdingsproblematik zu entwickeln.«16 Eine dementSprechende Kom­
mission unter Leitung des Kanzleramtsministers ist eingesetzt worden. Nicht 
übernommen wurde lediglich der Vorschlag, die Fälle allgemeiner Notlagen und 
kriegerischer Auseinandersetzungen als unbeachtliche Anträge mit der Wtrkung 
sofortiger Abschiebungsmaßnahmen zu behandeln, und die differenzierende Rege­
lung, Asylanerkennung ,/on Indiviclualverfolgten alle drei und von Gruppenverfolg­
ten alle zwei Jahre regelmäßig überprüfen zu lassenn. Der Berliner Antrag78 wollte 
eine Präklusioosregelung dahingehend einführen, daß Asylanträge dann als unbe­
achclicb mit der Folge von Abschiebuugsmaßnahmen behandelt werden sollten, 
wenn sie nicht iunerbalb von zwei Wochen nach der Einreise gesteUt werden. 
Es kann schon jetzt prognostiziert werden, daß die Regelung, bei einem bloßen 
Aufenthalt von mehr als drei Monaten in einem Drirutaat den Asylantrag als 
unbeachdich zu behandeln, während der Geseczesberatungen zurückgezogen wer­
den muß. Das BVerwG hat nämlich anläßlich der Überprüfung von § 2 AsylVfG die 
Ansicht vertreten, eine Ausschlußklausel, die allein auf die hypotbetische Möglich­
keit des Schutzfindenkönnens in einem Drittsraat abstelle, sei mit der Verfassung 
nicht vereinbar.79 Das BVerfG wird diese Ansicht vermutlich in Kürze bestätigen. 
Übrig bliebe dann die geplante Neuregelung des § I tAbs. , AsylVfG, welche ein 
Kurzverfahren mit anschließenden Abschiebungsmaßnahmen für De-facta-Flücht­
linge einführen will. Diese Absicht des Entwurfs offenbart den seit 1978 vollzoge­
nen politischen GesinnuogswandeL Damals forderte der Bundestag nämlich die 
Länder auf, im Hinblick gerade auf diese Flüchtlinge Schutzmöglichkeiteo außer-

74 BR-D~. 100/85 - Hervorh. ruch, un Ong. 
71 BR.D ..... 100/8S, S. 9· 
76 BR·D ..... 10018). S. 10. 

n BR-D ..... 9r/8! (Am"" der Länder BlYcro und B,d.n·Wumemberg). 
78 BR- Dr<. 99/8!. 
79 BVerwGE 69. 289 (Z9}) . 
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halb des Asylverfahrens zu gewähren.10 Der geplante Überprufungsmechanismus 
hinsichdich anerkannter Asylberechtigter widerspricht schließlich der offiziellen 
Zielsetzung des Gesetzentwurfs. Regelungen zur Verhinderung der Asyhncragstel­
lung aus asylfremden Grunden zu schaffen . i J 

Worrwahl. Regelungsgehalt und Begrundung des Bundesr3lsentwurts offenbaren 
die ihm zugrundeliegenden Vomellungen. Absichten und Motivarionen. Der Asyl­
bewerberzuslrom sei erneut ~außerordendich angestiegen«.g, Es könne nicht Sinn 

des Asylrechts sein. in Fällen von anerkaonten Gruppenverfolgten -eine Dauerein­
wanderung von Minderheiten in andere Staaten mit eigenständiger Kulrur und 
Tradition zu ermöglichenuil und .. durch Wanderungsbewegungen größeren Aus­
maßes zuscandegekommene Veränderungen der Bevölkerungsstruktur auf Dauer zu 
verfestigen ."!· Die Bundesregierung leistet zusätzliche Argumentationshilfe. Vor 

dem Hintergrund der Zunahme der Wdcbevölkerung im Jahre 2°50 auf 9,5 MiUiar­
den Menschen und der Erwarrung, daß in den nächsten Jahren immer mehr 
Menschen ihre Heimat aus wirtschaftlicher Not verlassen und sich in der Mehrzahl 
auf poütische Verfolgung berufen würden. könne das Asylrecht der westlichen 
Staaten als RechtSinstiruc nur durch Besinnung auf den ursprunglichen Gehalt der 
Flüchdingskonvention von 1951 erhalten werden . Eine weite Ausdehnung des 
Asylbegriffs sei unter diesen Umständen undenkbar. Denn »unsere Aufnahmekapa­
zilät ist erschöpft,,-.!, 

Asylpolitzk der Angst: Scheinargumente und Fakten 

Das Spiel mit den ganz großen. unvorstellbaren und daher angsterzeugenden Zahlen 
zwinge zu einer sachlicnen Analyse: (984 stellten J5 278 Personen einen Asylantrag 

gegenüber 19737 Personen [983, 3743-2 Personen im Jahre 1982.49 39t Personen 
1981 und T07818 Personen 1980.16 Im ersten Vierteljahr 1985 wurden bereitS 
14214 Asylbewerber gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr (6081 Perso­
nen) lmdich regiSlriert. Die Bundesregierung schätzt daher bei gleicbbleibender 
Entwicklung die Zahl der Asylbewerber für 1985 auf über 70COO.17 Zum Zeitpunkt 
der Beschlußfassung über die BundesratSiniriative war die Zahl der Asylbewerber 
demnach im Steigen begriffen . 
Mit in diese Zahl eingere<:hnet werden aber 34 54 Folgeantragsteller, die bereics 
schon im Bundesgebiet lebten. 88 Auch isc davon auszugehen, daß unter den irani­
schen Asylbewerbern schon längere Zeit hier lebende Studenten sind . II r 5 18 von 

den Asylbewerbern des Jahres [984 haben be.reics die Bundesrepublik wieder 
verlassen. 88 Die Zahl der erstmaüg in das Bundesgebiet einreisenden Antragsteller 

dürfte sich 1984 daher auf rund 30000 Personen belaufen haben. In dieser Zahl sind 
auch rund IS % Antragsteller aus dem Iran und osteuropäischen St.a..aten enthalten, 
die einen Weiterwanderungsantrag in die Vereinigten Staaten gestellt haben und die 
mangels alternativer Schuezmöglichkeiten in das Asylverfahren hineingedrängt wer­

den. Aufgrund der geplamen Änderung des § '4 AuslG wird sich diese Tendenz 
noch verstärken . 1984 sind demnach rund 25 oeo Asylsuchende mit dauernder 

80 BT·Or5. 81t94l . 
81 BT-Dn. ,o/}678. 
8. BR-On. 99/8S . S. I. 
8; BIt-Drs. 99/8S, S. 6. 
S4 BR-Drs. 91/85. $ . 7. 
8S Informauonen J« Bund.smJnI.<ler. Je ... Innem Nr. 11, M .. 1985 - Hervorh. nIcht lltl Ong. 
g6 BT-On. 10/}H6. S. 1 . 

87 BT .... a. o. 
88 BT. >.. ... 0 .• $ . I). 
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Verbleibsabsicht in das Bundesgebiet eingereist. Das Jahr, welcbes Anlaß zu erneu­
ten einschneidenden Verfabrensänderungen gegeben hatte, ist mithin zwar durch 
einen Anstieg der Asylbewerberzahlen gekennzeichnet. Von einem »außerordentli­
chen Anstieg«!9 kann jedoch niche ausgegangen werden. 
Der GesetzenTWUrf wul Asylmißbräuchen cncgegenwirken.9° Tatsächlich wurde 
gerade für das Jahr 19lL~ eine seit '975 nicht mehr festgestellte Anerkennungsquocc 
von 27% eingeräumt. 91 In absoluten Zahlen weist /984 6566 Anerkennungen. 
"420 Ablehnungen und 4065 Einstellungen auf. Im ersten Vierteljahr 1985 sind es 
3 , 27 Asylanerkennungen gegenuber }852 Ablehnungen und 340 EinStellungen9\ 

also eine Anerkennungsquote von 42,7%. DementSprechend haben sich auch die 
Legitimarionsmusccr für die Gesetzesänderungen verändert. Der Bundesratsenrwurf 
beklagt im Gegensatz zu früheren Gesetzesbegründungen nicht mehr den »penna­
neoten Mißbraucb«,9l sondern stellt lediglich fest, daß Asylanträge aus asylfremden 
Gründen gestellt werden. 9< Sozio-kulturelle Vorbehalte, d. h. die AngSt um die 
dauerhaften ~ Veränderungen der Bevölkerungsstrukrur« der Bundesrepublik9s , be­
stimmen nunmehr gesetzgeberische Regelungsabsichten Lm Asylrecht. Damit voll­
zieht sich eine qualiueive Änderung der Rechtskulrur dieser Gesellschaft. Konneen 
Legitimationsmuster des Abwehrens von Asylmißbräuchen noch eLne gewisse 
Rationalität für sich beanspruchen, berufen sich Geseczesinitiativen nunmehr auf 
ausschließlich irrationale Begründungsmusrer, die versteckt bzw. latent in Teilen 
der GeseJischaft herrschende Ängste aufgreifen und diesen in Gesetzen Gestalt zu 
geben versuchen. Oie Bundesregierung selbst führt den Anstieg der AsyJbewerber­
zahlen unter anderem darauf zurück, daß ~in einigen Ländern der Venreibungs­
druck gegenüber Minderheiten gestIegen ist.~96 Der Anstieg der Anerkennungs­
quote dürfte nach ihrer Ansicht auch mit der neuen höchstrichterlichen Rechcspre­
chung zu Gruppenverfolgungcnn uod zum anderweitigen Schutz9i zusammenhän­
genj9

. 

Offen geschürten irrationalen Ängsten kann mit rationalen Begrundungsversuchen 
allein kaum wirksam begegnet werden. Hier kann lediglich der Hinweis auf die 
Pflicht der Regierenden, soziale Konflikte zu lösen und nicht zu verschärfen, und 
auf ihre Bindung an die Verfassung weiterhelfen . In Art. lAbs. 2 Grundgesetz 
bekennt sich das deutsche Volk zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men­
schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft. Diesem Gebot und 
Geise entsprechend haben die Regierenden ihr Amt auszuüben. Die Erzeugung von 
sozio-kulcurell bedingten Ängscen widerspricht diesem verfassungskräftigen Auf­
tr:Ig. Um deo politischen Erfolg deranig gefährlicher Unternehmungen zu verhin­
dern, sind starke gesellschahliche Gegenkräfte zu mobilisieren. Dazu ist allerdings 
ein hohes Maß an rationaler Aufklärung erforderlich. 
Die Frage, ob das Asylrecht die Bevölkerungsst.nJktur verändert, ist zwar in erster 
Linie eine Frage der gesellschaftlichen DefiDinon. Oie objektiv nachprüfbare Struk­
rur der bundes republikanischen GeseUschaft enthält jedoch nicht einmal andeu-

89 BR·D ... ·99/S5· 
?O BT·Drs. ,0/j678. 
9' BT·Drs. ,0/}J46, S. }. 
9' BT-Drs. 10/lj46, S. 10. 

9j BT·Drs. 8/34°'. s. S; 9/lll, S. I. 

94 ßT·Dr>. 101 j678 . 
.95 BT-Drs. 10/)678• s. 5· 
96 BT-Dß. '0/})46, S. 1. 

97 Vgl. BV.riGf. !4, H I (jS91.)· 
98 Vgl. BV.rwGf.. 6, 18,; Buchholz 401. !S § 1 AsylVfG Nrn. I, 1 u. J. 
99 BT·D ..... ,0/jH6. S. j . 
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tungsweise Ansätze, aus denen sich überhaupt die Berechtigung dieser Fragestellung 

herleiten ließe. Nach den Veröffendichungen des UNHCR'oo gibt es derzeit ca. 

'2 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Auf die Bundesrepublik soUen davon etwa 

115000, d , h. 0 ,2% der Gesamtbevölkerung, enrfallcn. 'o, In Belgien kämen 1R I Ein­

wohner auf einen Flüchtling, in Dänemark, 420, in Frankreich l39, in Griechenland 

2487, in Großbritannien 401, in Italien 40Ll, in den Niederlanden 995. in Norwegen 

4 L4, in Österreich 3°0, in Schweden 199 und in der Schweiz 10 I. '0. Diese Zahlen 

werden von der Bundesregierung angezweifelt. Für den Zeitpunkt 14. Mai 1985 

geht sie von 52 000 im Bundesgebiet lebenden Asylberechtigten aus, rechnet ihnen 

ICO 000 Familienangehörige zu, zäh.lt des weiteren 30000 Kontingendlüchtlinge, 

,p 000 heimatlose Ausländer, 200000 De-facto-Flüchtlinge und 100000 Asylbewer­

ber hinzu und kommt somit auf eine Zahl von 529 oce Flüchtlinge . ,ej '50000 dieser 

Personen kämen aus Staaten der sogenannten Dritten Wek'04 Es kann dahinstehen, 

ob eine derartige Zusammen rechnung unterschiedlicher und teilweise asylrechdich 

unbeachtlicher Personen gruppen zulässig ist. Jedenfalls ist hinsichtlich der sozio­

kulturellen Vorbehalte vorrangig die Zahl der sogenannten Drine- Welt-Flüchtlinge 

maßgebend. Diese liegt jedoch nur leicht über der vom UNHCR für die Bundesre­

publik mitgeteilten Zahl von 115 ODO Flüchdingen. Im übrigen sind in der Berech­

nungsgrundlage der Bundesregierung entscheidende Variablen nicht berücksichtigt. 

Denn De-facto-Flüchtlinge und Asylbewerber bleiben niche auf Dauer im Bundes­

gebiet. Maßgebend ist insoweit letztlich die Gesamtzahl von 52000 Asylberechtig­

ten zum {'I. Mai 1985. Diese be~ef sich zum J (. Dezember 1982 auf 'I' 857'°1 und 

zum }1. Dezember '979 auf 49255 .'0& Im Hinblick auf die letztlich für das 

Asylrecht entscheidende Zahl ist demnach seit Jahren keine qualitative Änderung 

festzustellen. 

Die Bundesregierung sieht jedoch in der Veröffendichung von Flüchdingszahlen 

keinen konstruktiven Beitrag zu einer humanen Lösung der Flüchtlingsprobleme. 

Vielmehr seien die Bevölkerungsdichte, die infrastrukturellen Bedingungen und die 

Arbeitsmarktbge auss~gekrä.ftig. werde doch hierdurch die Aufnahmebereitschaft 

der einheimischen Bevölkerung wesentlich beeinflußc. Insoweit ist festzuhalten, daß 

die Aufnahmebereitschaft insbesondere durch den leichtfertigen Umgang mit angst­

erregenden Flücht.lingszahlen durch Vertreter der Bundes- und Landesregierungen 

im besonderen Maße bestimmt wird. Neben ökonomischen und demographischen 

Bedingungen wird die Aufnahmebereitschaft einer Bevölkerung vor allem durch 

deren allgemeines Toleranzverständnis geprägt. Ein konstruKtiver Beitrag zu emer 

humanen Lösung setzt daher zuaUererst die Einsicht der veranrwortlichen Politiker 

voraus, daß ein Schüren von irrationalen Ängsten durch leichtfertigen oder fahrläs­

sigen Umgang mit Flüchtlingszahlen die Toleranzschwelle einer Gesellschaft in 

Richrung Null senkt und damit zur verstärkren gesellschaftlichen Ausgrenzung 

auch anderer sozialer Minderheiten führt . 

Das Argument der Bundesregierung wird schließlich durch von ihr selbst geliefertes 

Zahlenmaterial ad absurdum geführt. Unter Berufung auf internationale Quellen 

ne~nt die Bundesregierung für 1982 hinsichtlich Afrika 1805 700, Asien r 1879°0, 

Mitderer Osten und Südwest-Asien 6 J 5 7 061, Lateinamerika I 684 see und Europa 

100 UNHCR = UnHed N,tlons High Comm,moner (or Relugus. 
101 BT-Drs. IO/)J~6, S. ). 
10~ BT-D ..... lo/))~6. S. 6. 
'0; BT·Dn. '<>"3H6. S. 4. 
104 BT-Drs. IC; )H6. S. {. 
lOS BT-Drs. 9iY)l, S. ) . 
106 M ...... , AIISIG, , . A..fhg<. S. )11 . 
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)94 580 600 Flüchtlinge.l~ Die hochindustnalisierten Sraaten haben demzufolge die 
weitaus geringste Last des Flüchtüngsproblems zu tragen. Die Staaten der soge­
nanncen Dritten Welt, deren Iofra- und Arbeitsmarktstruktur extrem ungünstig ist, 
haben dagegen nahezu die Gesarntlast des Problems zu bewältigen. Noch aufschluß­
reicher ist der Vergleich einzelner Länder. In Zaire lebten zum I. Januar 1983 
30T 2eo Flüchtlinge. Das sind 0,99% der Gesamtbevölkerung. Sudan registrierte 
6)7 000 Flüchdinge, d. h. 3.P% der Gesamtbevölkerung; Somaüa 700000. d. h. 
13.5% der Gesamtbevölkerung; Iran 1600000, d. h. ).9% der Gesamtbevölkerung 
und Pakistan 2800000. was 3.1% der Gesamtbevölkerung entspricht. 
Die geplaneen gesetzlichen Verfahrensänderungen lassen sich also rational kaum 
begninden. Den genannten Zahlen liegen andere Bedingungen zugrunde, als vorge­
geben wird. Es ist zwar eine Steigerung in den Asylbewerberzahlen festzustellen. die 
letztlich für das Asylrecbt maßgebende Zahl der Asylberechtigten ist jedoch seit 
Jahren gJeichbJeibend. 

5. AJ/sblick 

Die Geschichte des Asylverfahrensrechts ist auch eine Geschichte der Veränderung 
der politischen Kultur und der Rechtskultur in der Bundesrepublik. Bis in die Mitte 
der 70er Jahre wurden das Asylrecht und seine Praxis weder von der allgemeinen 
noch von der interessierten Öffentlichkeit wahrgenommen. Wegen der Herkunft 
der Flüchclinge auS osteuropäischen Ländern war die Toleranz der Gesellschaft 
angesichts der innenpolitisch herrschenden Feindbilder niche im besonderen Maße 
gefordert. Latente, ausländerfeindliche Tendenzen waren lediglich vereinzelt festzu­
s[ellen. prägten jedoch nicht das Gesamebild der Asylpraxis. Vor diesem Hinter­
grund war ein rechtsstaatlich liberales Verfahren praktikabel. 
Dies änderte sich, als die erscen Flüchclinge aus den Ländem der »Dritten Web, um 
Asyl nachsuchten. Eine atemlose. hekcische Tacigkeit des Geserzgebers von 1973 bis 
1982 gestaltete das Asylverfahren von Grund auf um. Rechrsstaaclich-liberales 
Gedankengut wurde durch die politische Abschreckungsma:cime erseczt. Diese 
bestimmte fortan die Handhabung der asylverfahrensrechdichen Vorschriften. Da­
mit einher ging eine qualitative Veränderung der politiscben Kultur. Sei! J974 
entwickelte sich in der Asylpraxis die latente zur offeneo Ausländerfeindlichkeit. 
Diese fand ihre Fürsprecher in verantworclichen politiscben Positionen. Der Aus­
grenzungsdruck gegen Flüchtlinge und politisch Verfolgee wurde und wird immer 
stärker. Die öffentliche Stimmung wurde mit der Legitimanonsfigur vom "perma­
nenten Asyl mißbrauch« vorbereitet, gefördert und in neue qualitative Dimensiooen 
befördert. Nunmehr ist die drifte Srufe der EnrwickJung erreicht. Die erste Srufe 
kennzeichnete ein liberales Asylverfahren, die zweite die rational gerade noch 
begründbare Absch.reckungspolitik. Die dritte Stufe wird schließlich durch eio 
ausschließlich irrationales Motiv geprägt, die Angst um eine Veränderung der 
Bevölkerungsstrukrur. 
Die 1982 leicbtfertig beschworene Angst, Fremder im eigenen Land zu werden, loB 

findet nunmehr Eingang in amtliche Gesetzesbegründungen und wird daher den 
Geist der Gesetzesanwendung bestimmen. Verfahrensrechtlich und damit auch 
qualitativ haben sich die Ebenen verschoben: Die Rechtsstellung der Asylbewerber 

\07 BT-Do. 1011 "9, $. 4 ff. Die n>chfolgenden ZWlen ,,,,d dieser Quelle enmommen. 
\08 Vogel, Minlslerprö.slden" ßT, 9. WP, $. 6Io~. 
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ist in der Zeit von J974 bis J982 auf ein Mindestmaß an menschenrecbdicher 
Substanz reduziert worden. JetZ( zielen verfahrensrechdiche Änderungen auf die 
Rechtsstellung der AsylberechlJgren. Offiziell wird eingeräumt, daß die Flucht­
grunde komplexer Narur sind. Neben wirtschaftlichen Bedingungen sei es oft die 
Furcht vor Repressalien aus politischen Gründen, die Flüchtlingsbewegungen aus­
lösten. 'Q~ Angesichts dessen kann mit der Behauprung der Bekämpfung eines 
permanenten Asylmißbrauchs die notwendige Legitimation für Verfahrensverschär­

fungen nicht mehr begründet werden. Nunmehr erfolgt ein offizieller Rückzug, 
möglicherweise aber eher eine politische Offensive. auf längst überholt geglaubte 
sozio-kulturelle Begründungsebenen. Wer die Veränderungen der Asylpraxis und 
-politik seit Beginn der 70er Jahre aufmerksam verfolgt hat, der ist vorbereitet auf 
diesen qualitariven politischen Einschnitt in bisherige Tabuzonen allgemein aner­
kannter ethischer Normen. Dem Asylrecht schlechthin und damit den Grund- und 
Menschenrechten ist der Kampf angesagt. 
In den allgemein anerkannten Gedanken der Umversalität, der Unteilbarkeit der 
Menschenrechte (vgl. Art. lAbs. 2 GG), bricht politisch offensiv gefördert nat!o­
nalistlsches Gedankengut ein. Die Angst des Kleinbürgers vor aUem Fremden sowie 
damit zusammenhängend die explosive Forderung nach Erhalrung der deurschen 
Bevölkerung haben ihre politischen, in staatlicher Verantwortung stehende Träger 
gefunden. 
Ausblick? Es isc an der Zeit praktisch, politisch und wissenschaftlich den angesagten 
Kampf mit kreativer Vernunft aufzunehmen. Wenn es stimmt, daß materielle 
Rechtsverburgungen durch verfahrensrechrliche Sicherungen praktische Gestalt 
gewinnen,"~ dann ist politisch im Asylrecht vorgeprobc worden, uncer welchen 
soziologischen sowie politischen Bedingungen und mie welchen rechtlichen lnstru­

memen individuelle Schutzzonen ausgehöhlt, eingegrenzt und aufgehoben werden 
können. 

"'9 BT·Drs. loll! '9. S. S. 
"0 So BVeriGE \6, 116 (~)6). 
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